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ZeSo 12/2000

Schwerpunkt

Pilotprojekte fiir neue Unterstiitzungsmodelle

SKOS-Richtlinien setzen Leitplanken zu Anreizmodellen

«Sowohl der Arbeitsmarkt als auch sein Umfeld
haben sich in den letzten Jahren stark verdn-
dert. Die Sozialhilfebehorden sind gefordert, die
Massnahmen zur beruflichen und sozialen In-
tegration stindig diesen neuen Bedingungen
anzupassen.» So beginnt der wohl wichtigste
neue Punkt der SKOS-Richtlinien. Sozialhilfe-
organen erhalten damit die Moglichkeit, Pilot-
projekte mit Anreizmodellen durchzufihren.

Im durch den Vorstand der SKOS neu
aufgenommenen Artikel D.2.2 «Neue Un-
terstitzungsmodelle» heisst es weiter:
«Gesucht werden neue Unterstitzungs-
modelle, die geeignet sind, die Ausgren-
zung zu verhindern und die den Hilfe-
suchenden optimale Hilfestellungen ge-
wahren, um sie dauerhaft sowohl sozial
wie auch nach Moglichkeit beruflich zu
integrieren. Im Rahmen der vorliegenden
Richtlinien und unter Berticksichtigung
der unter Kap. D.2.1 formulierten Grund-
sitze konnen die Sozialhilfeorgane Pilot-
projekte durchfithren, um neue Unter-
stiitzungsmodelle zu erproben.»

Dieser Grundsatzartikel ermoglicht es
den Kantonen, Stadten und Gemeinden,
im Rahmen von klar definierten Pilotver-
suchen Anreizmodelle in der Praxis zu
erproben. «Die Anreizsysteme konnen
nicht auf alle Unterstiitzten ubertragen
werden, sondern nur auf Personengrup-
pen, die echte Chancen auf eine Inte-
gration in den Arbeitsmarkt haben. Die
berufliche Integration ist nicht nur eine
Frage des guten Willens», stellte SKOS-
Prisident Walter Schmid vor dem Vor-
stand klar. Er steckte unmissverstandlich
die Grenzen ab: «Es darf nicht sein, dass

die Pilotmodelle dazu missbraucht wer-
den, auf kaltem Wege das Leistungsni-
veau in der Sozialhilfe zu senken.»

Ziele der Anreizmodelle

Die gesellschaftliche und wirtschaftliche
Entwicklung mit instabileren familiaren
Banden, mehr Einelternfamilien und
unsicheren Arbeitsverhaltnissen (z.B.
Arbeit auf Abruf mit eingeschranktem
Sozialversicherungsschutz) fithrte zu ei-
nem unerwartet raschen Anstieg der So-
zialhilfefille und der -kosten ab Ende der
Achtziger Jahre. Dieser rasche Struktur-
wandel deckte Schwachen im schweizeri-
sche System der Sozialhilfe auf. Diese
grundet auf einer traditionellen Arbeits-
ethik: Jede Person sorgt flr sich selbst,
sofern sie nicht infolge Krankheit, Behin-
derung oder aus andern «achtenswer-
ten» Grinden daran gehindert ist. Die
Sozialhilfe kommt erst als letztes Auffang-
netz, nach der Unterstiitzung durch die
Familie, zum Zug (Subsidiarititsprinzip).

Die Schattenseiten des strengen Sub-
sidiarititsprinzips wurden insbesondere
in den Stidten sptirbar. Der Appell an
die Eigenverantwortung verfing nicht,
wenn durch lange Arbeitslosigkeit oder
andere Umstinde bereits entmutigte
Personen erfuhren, dass sie trotz Er-
werbstitigkeit Ende Monat nicht mehr
Geld zur Verfiigung haben wiirden, weil
alle Einktinfte dem Unterstitzungsbud-
get angerechnet werden miissen. Je nach
ortlichen Verhiltnissen wurden sie mit
den Steuern fir ihre Erwerbstitigkeit
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sogar noch «bestraft». Die Vergleichs-
studie der Organisation fiir wirtschaftli-
che Entwicklung und Zusammenarbeit
(OECD) zur Sozialhilfe in Kanada und
der Schweiz hat im Bereich der berufli-
chen Integration diese Schwachen und
einen Nachholbedarf bei aktiven beruf-
lichen Massnahmen aufgezeigt.

Bisherige Belohnungselemente

In den SKOS-Richtlinien von 1998 wur-
den im Kapitel D allgemeine Grundsatze
zur Forderung der beruflichen und so-
zialen Integration, auch uber spezielle
Integrationsprogramme, aufgenommen.
In verschiedenen Kapiteln sind zudem
Moglichkeiten eroffnet worden, die Ei-
genleistungen unterstitzter Personen in
bescheidenem Masse finanziell zu beloh-
nen. Die seit 1998 bestehenden Beloh-
nungselemente sind:

* Einrechnung eines Betrages fur allge-
meine Erwerbsunkosten von max.
Fr. 250.— pro Monat (Kap. C.3)

® Starthilfe bei Erwerbsaufnahme (Kap.
E.1.2)

¢ Belassen eines Vermogensfreibetrages
(Kap. E.2.1)

® Verzicht auf Ruckerstattungen aus
spaterem Erwerbseinkommen (Kap.
E.3)

Die Evaluation der Richtlinien hat erge-

ben, dass nur die erste Massnahme, die

Einrechnung eines Betrages fiir allge-

meine Erwerbsunkosten, in der Sozial-

hilfepraxis der Gemeinden systematisch
angewandt wird. Der Vorstand der SKOS
setzt sich daftir ein, dass auch die weite-
ren Anreize von den Kantonen und Ge-
meinden itbernommen werden. Dazu
sind zum Teil auch Revisionen der kanto-
nalen Sozialhilfegesetze notig, insbeson-
dere in Bezug auf die Regelung zum Ver-
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zicht auf Ruckerstattung aus Erwerbsein-
kommen.

Die Stadte setzen die Anreizelemente
uberdurchschnittlich hdufig ein und wiir-
den mehrheitlich auch weitergehende
Instrumente, wie Einkommensfreibetra-
ge, begriissen. Zu den Einkommensfrei-
betragen ergab die Evaluation der Richt-
linien eine Pattsituation. Die eine Halfte
wunscht sie, die andere Hilfte lehnt sie
ab. In dieser Situation ist es aus der Sicht
der SKOS-Gremien verfruht, generelle
Aussagen uber Einkommensfreibetrage
zu machen. Zu viele Fragen in bezug auf
die praktische Anwendung, die Rechts-
gleichheit und die Vereinbarkeit mit dem
Subsidiarititsprinzip sind offen.

Rahmenbedingungen fiir Versuche

Eine allseits vertretbare Losung wurde
nun mit den Pilotversuchen mit Anreiz-
modellen gefunden. Dem SKOS-Vor-
stand liegt aber sehr daran, einen Wild-
wuchs zu verhindern. Im Praxishilfeteil
der Richtlinien konkretisiert der Vor-
stand der SKOS die Rahmenbedingun-
gen, die bei der Durchfithrung von sol-
chen Projekten einzuhalten sind. Fol-
gende Leitplanken wurden gesetzt:

1. Die Erprobung solcher Modelle setzt
qualifiziertes Personal voraus.

2. Es ist ein transparentes System mit
Klientengruppen einzufiihren, das
eine einheitliche und rechtsgleiche
Anwendung garantiert. Entscheide
tber die Zuteilung mussen anfechtbar
sein und periodisch tberpruft werden.

3. Grundsitzlich darf die ausgerichtete
materielle Grundsicherung den
Grundbedarf I und II (Minimum)
nicht unterschreiten. Ausnahmsweise
kann fur die Klientengruppe, von der
eine Aufnahme einer Erwerbstatigkeit
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resp. eine Teilnahme an einem Inte-
grationsprogramm erwartet wird, die
Unterstitzung auf den Grundbedarf ]
reduziert werden.

4. Die materielle Anerkennung der Ei-
genleistungen (z.B. Einkommensfrei-
betrage, vgl. Kap. C.9) darf insgesamt
die materiellen Anreize, wie sie in den
SKOS-Richtlinien vorgesehen sind,
nicht unterschreiten.

5. Zu berucksichtigen ist, dass Erwerbs-
einkommen besteuert werden. Falls
die Steuern nicht als unerhaltlich ab-
geschrieben werden konnen, sollen
sie bei der Unterstiitzungsbemessung
berticksichtigt werden.

6. Die Projekte sind zeitlich zu beschran-
ken und zu evaluieren.

7. Die Geschiftsstelle der SKOS fuhrt
eine Dokumentation tiber solche Pi-

lotprojekte und deren Ergebnisse und
macht sie den Mitgliedern zuganglich.

Der Pilotartikel in den Richtlinien mit
den Erlauterungen im Kapitel Praxishil-
fen wurde vom Vorstand der SKOS ohne
Gegenstimme, bei wenigen Enthaltun-
gen, gutgeheissen. Der SKOS-Prasident
betonte zum Schluss nochmals den
Bonus-Charakter der neuen Bestimmun-
gen. Bemuhungen zur Arbeitsintegra-
tion sollen belohnt werden. Dieses Be-
lohnungssystem ist auszurichten auf
bestimmte Personengruppen in der Sozi-
alhilfe. Davon zu unterscheiden sind
Sanktionen: Diese sind immer individu-
ell zu verfiigen und mussen sich auf ein
Fehlverhalten der betroffenen Person
beziehen.

cab

Der Vorstand der Schweizerischen Kon-
ferenz fur Sozialhilfe (SKOS) hatam 21.
November 2000 wichtige und zukunfts-
weisende Beschlusse gefasst. Aufgrund
der Erfahrungen in der Praxis und der
ersten Ergebnisse der Evaluation der
Richtlinien wurden erstmals seit der Her-
ausgabe der 1998 total revidierten SKOS-
Richtlinien wesentliche Anderungen
und Erginzungen beschlossen. Die
SKOS empfiehlt den Kantonen, diese
neuen Teile der «Richtlinien zur Aus-
gestaltung und Bemessung der Sozialhil-
fe» auf den 1. Januar 2001 in Kraft zu set-
zen. Die Richtlinienbeschliisse betreffen
drei Bereiche:

— Pilotprojekte fiir neue Unterstiitzungs-
modelle mit Anreizen zur beruflichen
und sozialen Integration

— Anderungen und Erginzungen ein-

zelner Richtlinien-Bestimmungen

Zu diesem Schwerpunkt: Beschliisse des Vorstandes der SKOS

aufgrund der neuen Bundesverfas-
sung oder anderer Rechtsgrundlagen
und der Erfahrungen aus der Praxis

- Ausgleich der Teuerung in den kom-
menden zwei Jahren.

Die Schwerpunkt-Beitrige in diesem De-
zember-Heft sind ebenfalls in diese drei
Punkte gegliedert und beginnen mit den
Beschliissen zu den Pilotversuchen.

Die Frage des Teuerungsausgleichs stellt
sich nicht nur fiir die Unterstitzten in der
Sozialhilfe, sondern auch fiir die SKOS als
Verband. Die Gremien der SKOS fassen
aber nicht eine lineare Erhéhung der Bei-
trage ins Auge, sondern streben eine diffe-
renzierte Losung an, die eine gerechtere
Aufschliisselung der Mitgliederbeitrage auf
die einzelnen Mitgliederkategorien mit
beinhaltet. Dazu erfahren Sie mehr ab Sei-
te 188 dieses Heftes. cab

183



	Pilotprojekte für neue Unterstützungsmodelle : SKOS-Richtlinien setzen Leitplanken zu Anreizmodellen

